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Nr. 5

DER FREIDENKER:

der Papst am Krieg gegen die Republik beteiligte und der
franzosische Gesandte in Rom bei einem ‘Auflauf daselbst ge-
totet wurde, drang Napoleon Bonaparte 1796 in dén Kirchen:

slaat ein, erzwang die Abtretung der -Romagna und.36 Millio- -

nen Franken Tribut. Dann bewirkte er 1798 den Sturz der
pipstlichen Herrschaft und die Erkldrung der Republik durch
das romische Volk. Da Pius die Anerkennung verweigerte,
wurde er verhaftet und nach Frankreich deportiert, wo er
1799 in Valence starb.

Pius VII. (1800—1822) zog unter dem Schutze &sterreichi-
scher und tiirkischer (!) Truppen in das bisher von den Fran-
zosen besetzte Rom ein. Er anerkannte die Zivilehe in Frank-
reich und erhielt dafiir ein neues Konkordat mit Frankreich,
vollzog am 2. Dezember 1804 die Kaiserkrénung Napoleons
in Paris, erntete aber nur Demiitigungsn, indem Napoleon
alle seine Wiinsche zuriickwies. Weitere Reibungen mit Napo-
leon fithrten 1808 zur Besetzung Roms durch die Franzosen
und zur Vereinigung des Kirchenstaates mit Frankreich, sowie
zur Verhaftung des Papstes und zur Gefangennahme dessel-
ben, nachdem Pius den Bann iiber Napoleon verhiingt hatte.
Nach Napoleons Sturz 1814 kehrte er nach Rom zuriick, stellie
den Jesuitenorden wieder her, erklirte in einer Bulle die
Bibelgesellschaften (Gesellschaften zur Verbreitung der Bibel)
als eine Pest, verbannte die Freimaurer aus dem Kirchen-
slaate und forderte die Kloster.

Pius VIII. war nicht ganz zwei Jahre Papst. Er verdammte
die Bibelgesellschaften und die Philosophie und erliess einen
von ganz mittelalterlichem Geiste zeugenden Inquisitions-Er-
lass. Der Kirchenstaat war nach dem Urteil sogar des reak-
tiondren Osterreichischen Ministers Meternich unter allen eu-
ropaischen Staaten der am schlechesten regierte, und Goethe
meinte, der Kirchenstaat gehe nur deshalb nicht unter, weil
die Erde keine Lust habe, ihn zu verschlingen.

Pius IX. (1846—78) musste 1848 infolge einer Revolution
fliehen, kehrte aber nach zwei Jahren verbittert und den Je-
suiten ergeben zuriick. 1854 verkiindigte er das Dogma der
unbefleckten Empfangnis, wonach Maria von ihrer Mutter
Anna ohne Erbsiinde empfangen worden sei. In einer Enzy-
klika vom Jahre 1864 verdammte er alle [reiheitlichen Leh-
ren und Einrichtungen. 1870 liess er durch das vatikanische
Konzil die péapstliche Unfehlbarkeit erklaren. Nach der Wen-
dung des deutsch-franzosischen Krieges zu Gunsten Deutsch-
lands zog Vittor Emanuel am 30. September 1870 in Rom ein
und vereinigte den Kirchenstaat mit Italien. In Preussen be-
gann 1872, durch die Arroganz des Papstes hervorgerufen,
der «Kulturkampfs, der sich gegen die romische Kirche, auch
bei uns, wendete. Die «freisinnigen» Ehe- und Schulgesetze,
die 1876 im stockkatholischen Oesterreich zustande kamen,
erklarte Pius IX. fiir «verdammenswert und abscheulich», fur
«null und nichtig».

Pius X. (1903—1914) ftiihrte einen erbitterten Kampf gegen
die moderne Wissenschaft, die der sogenannte Modernismus
in der katholischen Kirche zu bescheidener Geltung bringen
wollte. Der Streit mit Frankreich (Pius verdankte seine Wahl
dem gegen Frankreich gerichteten osterreichischen Einfluss)
fithrte zum Bruch mit Frankreich, zur Trennung von Staat
und Kirche in diesem Lande 1905. 1907 erklirte Pius den
Glauben an die Heilwunder in Lourdes als Pflicht, 1909
sprach er die als Hexe verbrannte Jungfrau von Orléans
heilig. Am 18. April 1907 erklirte er den Modernismus als
Substanz und Gift aller Ketzereien und rief die Dominikaner
zum Kampfe auf gegen die «diinkelhafte Kritik>, die notwen-
dig zum Atheismus fiihren miisse, und organisierte die Aus-
rottung dieser Lehren, d. h. der modernen Wissenschaft!
Grosses Aufsehen erregte die Borromius-Enzyklika vom
26. Mai 1910. Darin nannte er die Reformatoren <hochmiitige
und rebellische», irdisch gesinnte’ Méanner, <Feinde des Kreu-
zes Christi, Minner sittlicher Ziigellosigkeits, die evangeli-
schen Fiirsten «sittlich korrumpierts. So. zeigte sich Pius X.
als ein riicksichtsloser Feind der Wissenschaft und geistiger
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Freiheit, als ein schroffer Vertreter mittelatterlichen Wunder- "~

glaubens.

Mit unerhérter Unduldsamkeit. knebelte es das

geistige Leben im Katholizismus, so. dassi'sogar ein kathol.. »
Frilat, Professor Ehrhardt;, seine Massnahmen als totlich fiir, -

das geistige Leben der deutschen Katholiken bezeichnete.i i

1

Pius XI. endlich, der letzte Papst,  war ein schlauei und ::

gewiegter Diplomat.

Er kam Frankreich in‘ verschiedencn -

Punkten entgegen und tauschte dafiir franzosische Zugestinds:
nisse ein; so offerierte er Frankreich das Verbot-der Teil- -
tiahme an der Action francaise fiir die franzdsischen Katho:::
liken, wofiir er die Zulassung verschiedenerMénchsorden in:::!
TFrankreich erhielt. Aber bei Mussolini geriet er an: einens::

der schlauer war als er. Der Atheist Mussolini offerierte Pius
Ratti ein Miniaturstidtchen als «Kirchenstaaty, ein Konkerdat,
den Lateranvertrag, mit dem heissen Schwur, ihn nie zu hal-
tén, und ein Siimmechen von 1750 Millionen Lire, was so un-
gefidhr 200 Mill. Schweizer Fr. gewesen sein mochten, wofiir er
die volle Zustimmung des Italieners Ratti fiir den Raub Abes-
siniens und die Absolution fiir all die Gemeinheiten, die in
Abessinien begangen wurden, erhielt. Ja noch mehr, er er-
hielt die begeisterte Mithiilfe der Kirche bei diesem Streich
und die Sanktion beim folgenden, der Ermordung der Repu-
blik in Spanien. Mit diesen Silberlingen mag Papst Pius XI.
auch die Gefiihle des Jiingers des Herrn, der sich nachher
erhiingte, gefiithlt haben. Pius XI. reiht sich damif ein in
die Reihen der vielen Pipste, die ihre Finger mit Blut besu-
delten, und steht nicht bei den letzten, eher bei den ersten.
Die Bemiihungen seiner Heiligkeit des Papstes, die morgen-
lindische und die evangelische Kirche unter die rémische
+Oberhoheits d. h. Unterwerfung zu bringen, blieben erfolg
los. Pius XI. erlebte den Abfall von Millionen aus der Kir-
che, so in Russland, Oesterreich, Deutschland, Italien, Spa-
nien ete. Es stehen mir im Augenblick nur alte Zahlen aus
dem Jahre 1925 zu Gebote, die der Monistenkalgnder damals
vergffentlichte.
sicher nicht zu hoch gegriffen sein diirften, viel eher zu nied-
vig: aus dem Kkirchlichen evangelischen Jahrbuch von J.
Schneider und aus dem kirchlichen Handbuche des Jesuiten-
paters H. A. Krose. Darnach erlitt die evangelische Kirche
Deutschlands in der Zeit von 1908 bis 1921 einen Gesamtver-
lust von 900,000 Mitgliedern, die katholische Kirche einen
solchen von 127,587 allein in den sechs Jahren 1917 bis 1921.
In der Tschechoslowakei wurde 1921 festgestellt, dass die.
katholische Kirche einen Verlust von 1,272,649 Mitgliedern
aufwies, von welchen sich bei der Volkszihlung 658,076 d. h.
ca. 10 % der Gesamtbevdlkerung als bekenntnislos bezeichne-
ten. Seither sind diese Zahlen noch ganz erheblich gestiegen. .
Es tagt!

So sehen die Piusse aus!

Und wird nun der neue Papst Pius XII entsprechend der
Wahl seines Namens diese Politik seiner Vorganger fort-
setzen ?

Uber die ,,Schicklichkeit‘* bei
Bestattungen.

Anlisslich der letzten Prisidentenkonferenz in Olten wur

im Anschluss an zwei Vorkommnisse beim Hinschiede Yon
H

Mitgliedern der freigeistigen Vereinigung das Verhalten 50-_,

Sie beruhen auf kirchlichen Angaben,, die |

wohl von Verwandten als auch der Bestattungsbehorden g(‘e,m

riigt und dabei konstatiert, dass im Volke Unklarheitefi’ dar+
iiber bestehen, was bei Bestattungen als schicklich zu betrach-~
ten ist und dass auch die Bestattungsbehdrden vielfach nicht

immer eine einwandfreie Haltung beobachten, sondern konfes-
sionellen Vorurteilen Vorschub leisten, oder mit andern Wor-
ten, sich in den Dienst der Kirche stellen. In der Diskussion

crgaben sich dann zwei verschiedene Auffassungen, die wir -

hier zur Diskussion stellen. Grundsétzlich sind wir. alle darl'l ,

einig, dass ein Vertreter der Kirche nicht zur. sogenamlten‘
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Schicklichkeit einer Bestattung gehoért. Eine Beerdigung oder
Kremation kann als schicklich bezeichnet werden ohne die
salbungsvollen Worte eines Pfarrers; manchmal wirkt sein
Bibel-Jargon nur storend. Aber, so argumentiert nun Gesin-
nungsfreund Schiess, da im Volke vielfach die falsche Auf-
fassung herrscht, zur Bestattung gehore unbedingt ein Pfarrer
und da sich die Behorden vielfach dazu hergeben, nach dem
eventuell gewiinschten Pfarrer zu fragen oder diesen oder
jenen Herrn Pfarrer zu empfehlen, so sollte der in konfessio-
nellen Dingen sich neutral bezeichnende Staat, auch Zivilper-
sonen (also Bestattungs- oder Zivilstandsbeamte) in Vorschlag
bringen, kurz darauf aufmerksam machen, dass der Staat
ebenfalls geeignete Beamte zur Verfiigung habe, um eine so-
genannte Abdankung zu vollziehen, eventuell sogar Freiden-
ker in Vorschlag bringen. Gesinnungsfreund Schiess begriin-
det dieses Verlangen mit dem Hinweis auf die Tatigkeit des
staatlichen Zivilstandsbeamten, der bei Trauungen auch An-
sprachen an die Brautleute halte. Tatsdchlich gibt es sogar

grossere Ortschaften, wo der Zivilstandsbeamte, Stadi- oder

Gemeindeschreiber solche Abdankungen selbst besorgt.

Bevor der Schreiber dieser Zeilen seine Stellungnahme
préazisiert, legt er Wert darauf, zu betonen, dass sowohl Ge-
sinnungsfreund Schiess als auch der Verfasser dieser kurzen
Abhandlung fiir ‘sich persénlich eine Bestattung ohne irgend-
welche Abdankung keineswegs fiir die Hinterlassenen als un-
schicklich betrachten. Aber da es nun einmal Sitte ist, eine
solche Abdankung zu halten, so muss ihr Rechnung getragen
werden, wo sie begehrt wird. Es kommt nur darauf an, durch
wen.

Wie eingangs erwihnt, kommt es h#ufig vor, dass die Be-
stattungsbeamten nach der Assistenz beim Begrabnis fragen
und mehr oder weniger deutlich diesen oder jenen Pfarrer
betonen. Wenn schon, dann schon, sagt Gesinnungsfreund
Schiess, tun das die Bestattungsbeamten, so sollen sie auch
unsere Freidenker, bzw. die fiir solche Anlidsse geeigneten
Mitglieder der freigeistigen Vereinigung, in Vorschlag brin-
gen, beziehungsweise auf sie aufmerksam machen.

Von hier ab trennen sich unsere Wege, natiirlich in guten
Treuen.

Wir sagen: Wenn es Bestattungsbeamte gibt, die den einen
Hinschied- anzeigenden Hinterlassenen diesen oder jenen Ptar-
rer in. Vorschlag bringen, sei es sowohl auf Anfrage hin oder
spontan ohne gefragt zu werden, so tun sie etwas, was sie
nicht- diirfen und was der Staat auch ausdriicklich verbietet.
Wir verweisen auf das Kreisschreiben des Bundesrates vom

94, Mai 1874. Es heisst dort: Die Beerdigung mit kirchlichen

Gebriuchen ist als eine Zulat zu betrachien, mit welcher sich
die biirgerlichen Behérden in keiner Weise zu befassen haben.
Sie-ist Sache der Hinterlassenen. Schon recht, sagt Gesin-
nungsfreund Schiess, aber da diesem Standpunkt von den
lokalen  Bestattungsbehdrden doch nicht Rechnung getragen
wird, so verlangen wir, dass auch unsere Abdankungsredner
vorgeschlagen werden. Herr Schiess ist in diesem Falle Op-
portunist, wir dagegen verlangen die Beachtung der Laizitat
des Staates auch in diesem Falle, wohlwissend, dass der Staat
gich, vorlaufig wenigstens, nicht dazu hergeben wird, einen
Treidenker neben den Pfarrern beider Konfessionen vorzu-
schlagen. Also strikte Beachtung des im vorgenannten Kreis-
schreibens des Bundesrates niedergelegten Standpunktes, dass
Beerdigung mit kirchlichen Gebrauchen die biirgerlichen Be-
horden nichts angehe.

Wir halten es fiir nicht ganz sauber, jedenfalls fiir falsch,
ja sogar fiir gefahrlich, unter dem Vorwand, dass die Bestal-

Ein Budh?

Die Literaturstelle der F.V.S. Postfach 2141, Ziirich-
Hauptbahnhof, besorgt es Ihnen.

tungsdmter sich mit Fragen kirchlicher Assistenz abgeben,
diese Amtsstellen zu veranlassen, uns auch gleichzeitig zu
cempfehlen. Nein, wir wollen nicht dabei sein, aber dort wol-
len wir dabei sein, wo es gilt, dem Grundsatz der Laizitit des
Begribniswesens, soweit der Staat sich damit zu befassen hat,
Nachachtung zu verschaffen. Wenn die Kirche sich in den
Gehirnen der Begrédbnisbeamten eingenistet hat, so muss sie
dort vertrieben werden, wir miissen uns nicht damit beschei-
den, uns neben diese setzen zu diirfen. Wir und die <andern»
sorgen schon fiir Abdankungsredner, aber das Bestattungsamt
wollen wir iiberall zu dem machen, was es sein muss: eine
behordliche Stelle, die sich in Fragen der Assistenz bei Be-
stattungen ganz frei hilt. Unsere Aufgabe ist es, die Kirche
aus ihren Positionen, in die sie sich immer wieder einzudrin-
gen sucht, Verfassung hin, Verfassung her, hinauszuwerfen,
denn auch sie huldigt dem. Grundsatz: heilig ist, was mir
niitzt, was aber meiner erhabenen Lehre dient, ist zum vorne-
herein gerechtfertigt! Mit Gesinnungsfreund Schiess wissen
wir, dass im Volke vielfach die irrige Auffassung besteht, zu
einer Bestattung gehére ein Pfarrer, und es ist einleuchtend,
dass im Schmerze bei der Todesanzeige gleich nach einem
Troster gefragt wird. Da geht es nicht an, dass die Begriib-
nisbeamten eine Liste von Trostern vorlegen, etwa so wie ein
stidtisches Elektrizititswerk die Adressen von privaen Instal-
lationsfirmen vorlegt. Soweit sind wir leider noch nicht, dass
der konfessionell neutrale Staat davon abrét, das Todesereig-
nis mit theologischen Seifenblasen zu umgeben und geknickte
Seelen mit mystischen Versprechungen zu narren. Aber wir
dulden nicht, dass er sinnlose theologische Beigaben vermit-
telt.

Unsere Aufgabe aber ist es, die Kenntnis zu verbreiten,
dass unsere Bundesverfassung nur schickliche Bestattung ver-
langt und dass die Abwesenheit eines Pfarrers erst recht
schicklich ist, denn der wahre Trost besteht nicht darin, dass
iiber die Nichtigkeit des Irdischen deklamiert wird, sondern
dass wir die Vorziige des Verstorbenen ehrend anerkennen,
aus seinen Licht- und Schattenseiten lernen und mehr als
bisher soziale Arbeit leisten.

Was heisst iibrigens «schicklich»? Das will besagen, dass
weder Stand, noch Konfession, noch Todesart, noch andere
Umstiinde (Zeit und Art der Bestattung) verletzend sein sol-
len. Unbekiimmert um Glauben, um Todesart soll jedermann
zur {iiblichen Zeit in der gewohnlichen Reihenfolge bestattet
werden. Es darf also nicht mehr vorkommen, dass ein Katho-
lik, der sich das Leben genommen — oder den vielmehr das
Leben genommen hat — nachts auf dem Friedhof der protestan-
tischen Minderheit beerdigt wird. Wo es Sitte ist, dass bei Be-
stattungen geldutet wird, so muss jedem Verstorbenen ins
Grab geldutet werden, selbst wenn die Glocken einem katho-
lischen Glockenverein gehoren.

Die Gegeniiberstellung oder vielmehr der Vergleich von
Trauungsakt mit Ansprache und Abdankung durch einen
staatlichen Beamten hinkt. Dem Trauungsakt entspricht die
Fintragung eines erfolgten Hinschiedes in das Register des
Bestattungsamtes auf Grund eines #rztlichen Zeugnisses. Der
Staat bzw. seine Organe konnen nur zu den Lebendigen
reden, die eine Ehe eingehen, mit den Toten kann niemand
mehr verkehren. Der Staat wird sie nur schicklich bestatten;
die Trostung der Hinterlassenen ist Privatsache; gegeniiber
dem Staate hat niemand ein Recht auf Trost. Der Staat hat
nur zu konstatieren was ést und auf die Folgen aufmerksam
zu machen, die sich an die Ehe kniipfen, nicht aber Exequien
und Tautologien zu veranstalten. Eugen Traber, Basel.
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Der Freund der Menschen kann nicht der Freund
der Gotter sein, die von jeher die wahren Geisseln
der Erde waren. Diderot.

O



	Über die Schicklichkeit bei Bestattungen

